
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1994/3/10 14Os27/94
(14Os28/94), 15Os13/94, 14Os79/95

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.03.1994

Norm

StGB §217

Rechtssatz

Ein nur mit dem Abhängigkeitsverhältnis als in einen Bordellbetrieb eingegliederte Prostituierte spezi4sch verknüpfter

Aufenthalt im Inland entspricht nicht dem gewöhnlichen Aufenthalt des Tatopfers.

Entscheidungstexte

14 Os 27/94

Entscheidungstext OGH 10.03.1994 14 Os 27/94

15 Os 13/94

Entscheidungstext OGH 07.04.1994 15 Os 13/94

14 Os 79/95

Entscheidungstext OGH 14.09.1995 14 Os 79/95

Vgl auch; Beisatz: Der Aufenthalt im Inland muß freiwillig sein, darf also nicht mit einem Ausbeutungsverhalten

spezifisch verknüpft sein. (T1)
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